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Gemeinsam mit der RD und den 
Grundsicherungsträgern erarbeitete 
Umsetzungsempfehlung

DAS GESETZ LÄSST FREIRÄUME. WIR EMPFEHLEN:

1) Voraussetzungen für Arbeitnehmer

Leistungsbezug nach SGB II
Vorrang der Ausbildung bei Personen unter 25 Jahren

2) Voraussetzungen für Arbeitgeber

Angebot einer sv-pflichtigen Tätigkeit
kritische Betrachtung früherer Arbeitsverhältnisse mit der/dem 
Einzustellenden
sofern keine tarifliche Vereinbarung: Stundenlohn von mind. 4 €



3) Dauer und Höhe der Förderung

a) Arbeitnehmer
• zunächst für 6 Monate: Festbetrag von 160,- Euro/Monat, 

zzgl. 15,- € je weiterer Person in Bedarfsgemeinschaft
• wenn Hilfebedürftigkeit fortbesteht: weitere 18 Monate mgl.

b) Arbeitgeber
• Eingliederungszuschuss nach Ermessen des zuständigen 

Betreuers dann, wenn Dauerhaftigkeit des 
Arbeitsverhältnisses erreicht werden kann


	Dr. Ulrich Cramer�„Fordern und Fördern mit Einstiegsgeld“��- 01.10.2007 -
	Gemeinsam mit der RD und den Grundsicherungsträgern erarbeitete Umsetzungsempfehlung�

